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Weßtorsnung. Sp

welchem Fal die Wahl unter allen ftatt findet, die

nach dem einen , der etwa die hoͤch ſte Stimmenzahl
erhalten hat , zunaͤchſt die

meret und re viele
Stimmen zaͤhlen.

$; ia Wenn , fiſich in dieſem festeton, Folle, bey Eridrit⸗
Abſtimmung, keine abſolute Mehrheit, ergiebt ,

ſo entſcheidet relative Stimmenmehrheit, und bey
Gleichheit der Stimmen das Loos , oe nad 8.

17. verfahren wiry . t

5, 32 . Bey unleſerlichen⸗ Abftimhmpngen oder i
diger oder unrichtiger Bezeichnung des Vorgeſchla⸗

nen wird nah §. 18 . verfahren. Wenn der Anſtand
nicht gehoben wird , ſo iſt zwar der Vorſchlag nicht

zu beachten , die Stimme aber , bey Berechnung der

Stimmenzahl, die zur abiphiten Mehrheit erforder⸗
lich iſt , mitzuzaͤhlen. P AACE PE E RE I

SG. 33. Die Beſtimmungen , welche in ben igg nge ü . 20 .r
úber die Wahl der grundhetrlichen Abgeordneten

enthalten ſind , gelten auch fir die nyia ber, ai
mue >

Univer piten l eI
aA

HI Bapt»bee 6 gespnetenvereStäbte
und Xenter ? T

§. Bhen Das Großherzogthum it unter Wläsſclutz nach⸗
benannter Staͤdtein 41 , mit Ruͤckſicht auf die di⸗
recte Steuer⸗ Laſt der verſchiedenenAemter , zuſam⸗
men geſetzte Wahlbezirke eingetheilt, deren

ieber, einen

Deputirten ernennt .

S 35 . In Beruͤckſiichtigung theils T EN iles
Bedeutenheit , theils ihrer fruͤheren Verhaͤltniſſe,
theils und vorzuͤglich aber in Be trachtung ihres ſtaͤr⸗

keren Beytrags zu den indireeten Abgaben , haben
die Carlsruhe 3 , Mannheim , ebenfalls 3 ,
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36 Wahlordnung .

Heidelberg, Freyburg , Pforzheim , Lahr , jede 2 Ab⸗

geordnete , Ueberlingen , Konſtanz , Offenburg , Ra⸗

ſtadt , Baden , Durlach , Bruchſal und Werthheim , eine

jede Einen Abgeordneten zu ernennen .

§. 36. DieAbgeordneten der Staͤdte und Aemter werden

von geoäßlten Wahlmaͤnnern ernannt .

4
A) Wahl der Vahlmänner .

4

CS

y

1 ) Eintheilung der Wahlbezirke in Wahl⸗

E e A

§. 37 . DieWahlbezirke der Aemter werden , zum Bols
zug der Wahl der Wahlmaͤnner, in Wahldiſtrikte

eingetheilt . Po f

§ . 38 . Jeder Ort mit eigenem Gericht , der wenigſtens

250 Einwohner und daruͤber zaͤhlt, bildet einen eige⸗

nen Wahldiſtrikt und ernennt wenigſtens einen

5. 30 . Groͤßere Orte, die wenigſtens 7250 Einwohner

oder daruͤber zaͤhlen , waͤhlen je auf 500 Seelen einen ,

und auf den Reſt der Bevoͤlkerung , in ſo ferne er

250 erreicht , einen weiteren Wahlmann .

E,s ſollen aber in keinem Aemter⸗Wahlbezirk we⸗

niger als 32 Wahlmänner ernannt werden . In

Wahlbezirken von geringerer Bevoͤlkerung iſt darnach

a Vertheilung der zu ſtellenden Wahlmaͤnner
nach Verhaͤltnißder Einwohnerzahl der eintelnen

Orte , zu treffen .

§. 40 . Kleinere Orte , die nicht 250 Einwohner haben,

werden mit dem zunächſt gelegenen Ort in einen

Wahldiſtrikt vereinigt . Die Zahl der Wahlmänner

wlird in dieſem Fall nach der⸗ vereinigten Einwohner⸗
E Zahlbeyder Orte beſtimmtttt .
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. 41 . “ In den Staͤdten , welche eigene Abgeordnete zu
ernennen haben , wird je auf 300 Einwohner , ein
Wahlmann , und wenn der Ueberſchuß 150 erreicht,ein weiterer ernannt . Jedoch follen , ebenfalls nie

weniger als 32 Wahlmaͤnner erwaͤhlt und darnach
flür die kleinern Städte , die eigene Abgeordnete zuernennen , berufen ſind , bie Zahl der zu waͤhlenden

Wahlmänner erhoͤht werden .
Zaur Erleichterung dieſer Wahlen ſind alle ſolche
Staͤdte, nach Quartieren , mindeſtens in ſo viele

Wahldiſtrikte einzutheilen , daß kein einzelner Diſtrikt
uͤber 8 Wahlmaͤnner zu ernennen hat . Die Verthei⸗

lung richtet ſich nag der Einwohnerzahl der
Quartiere . A

§. 42 . Die mit der Leitung der Wahl ver Abgeordneten be⸗
aauftragten landesherrlichen Commiſſarien haben ge
meinſchaftlich mit den Aemtern die Eintheilung der
Aemterwahl⸗ Bezirke in Wahldiſtricte zu entwerfen,uny vie von den Stadtmagiftraten entworfenen Nb ,

© i theilungen der Staͤdte zu pruͤfen , und zu geneh⸗
migen.

E
BEER EETAS a BE

AREI e SERN zR REENER Sea R FFgeſetzlichen Anordnung einer allgemeinen Reviſion .

2 ) Stimmrecht nd Wählbarkeit bey Ernen⸗
nung der Wahlmaͤnner .

§, 13 . Bey Ernennungder Wahlmaͤnner find opne Uns
`

Sa terſchied der Religion ſtimmfaͤhig und waͤhlbar alle
Staatsbuͤrger , die

J ) das 25ſte Lebensjahr zurückgelegt haben ,
NNnicht Mitglieder der erſten Kammer und bey
der Wahl der grundherrlichen Abgeordneten

naicht ſtimmfaͤhig und nicht waͤhlbar , und
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eimWahblorte als Bürger angeſeſſen ſind ,

oder daſelbſt ein oͤffentliches Amt bekleiden .

Aucsgeſchloſſen ſind elſo bloß Hinterſaſſen , Ge⸗

werbsgehuͤlfen , Geſinde , Bediente u.

§ . 44. In Wabldiſtrikten, dieaus pwe, Orten heſteben,

Ekann , jeder in einem der beyden Orte wohnende,
wäblbare Staatsbüſger von allen Stimmberechtig⸗

ten des Diſtrikts , ohne Rückſicht des Wohnorts , ge⸗

waählt werden .

§ . 45 . In Ste y mehr ,
Ittleilt

ſind , koͤnnen die Bewobner einer Abtheilung ,

hie einen , gör. mebrere Wähler zu ernennen haben ,

jeden waͤhlbaren Stadteinwohner waͤhlen, ohne

Rückſicht auf das Juartier ,das er bewohnt .

3 ) Ansrdnung und Leitung der Wahl der

Mahi : Minner . : ;

§, 46 . Das Bezirksamt hat auf die , von der Landesherr⸗

lichen Centralcommiſſion ergehende , Weiſung die

Wohl der Wahlmaͤnner anzuordnen .

§. 47 . Zur Beſorgung des Wahlgeſchaͤfts wird , in je⸗

vem , Wahldiſtrikt eine Wahlcommiſſionniedergeſetzt ,
deren Mitglieder ihr Stimmrecht , durch dieſe Func⸗

tion nicht verlieren .

Ee SA Wahlcommiſſton beſteht :
3 ) Nus dem erſtenOrtsvorgef ten als Vorſtand,

2 ) aus der älteſten Gerichts⸗ ode
und bey deren Verhindkrung aus der im Alter zu⸗

naͤchſt folgenden ;

3 ) Aus zwey weiteren Mitgliedern und Urkunds⸗

der Zabl der 16 hoͤchſtbeſteuerten Buͤrger des Wahl⸗

pdiſtrikts zu ernennen ſind ; EERS

oder Rathsperſon ,

Perſonen , die vom Gericht oder Stadtruth aus

i In Staͤdten , die in mehrere Wahldiſtrikte abge⸗

7
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4) Aus dem Raths⸗ oder
Gerichtsſhreube als Pros-

tocollfuͤhrer und Mitglied. Hi

Ign Diſtricten , die aus zwey Orten gebilbet fnd; ;

treten der Vorgeſetzte und Gerichtsſchreiber des groͤt
tzeren Orts als Vorſtand und respre Protocollfüh⸗
rer , und der Vorgeſetzte des

nonem ae RPerſon ein.
Wahlort iſt der groͤßere Ort des Difriets In

Staͤdten , welche in mehrere ricte eingetheilt find ;
hat jeder Diſtrict beſondere Urkunds⸗ Perſonen , die

ebenfalls aus der Zahl der 10 , im abſtimmenden
Diſtrict hoͤchſt beſteuerten Staatsbuͤr⸗

ger zu waͤhlen pig

o Vse fahren E Crneniung ber, Wahl⸗
INET maͤn ner . sel

$ e 48. nié Wahteoniniiriòión "imt"jedenSimdi þat ,
“wenn wegen Anzahlder Stimmberechtigten die Ab⸗

ſtimmung nicht in einem halben Tage vollbracht
werden kann , auf jede halbe Tagſitzung , deren ſo

viele durch ſpezielle Umſagen zur Abſtimmung ein⸗

zuladen , in einer Sitzung ire Stimme abgeben
Fonnen o se ima aa a

EN

DieſeEinladungmuß jedesmal dem Abſtimmungs⸗
termin wenigſtens zwey Tage vorausgehen.

$. 49 . Die Abſtimmung geſchieht , vor vollſtaͤndig ver⸗

ſammelter Wahlebmmiſſton, in dem E Eat , ;

Zimmer der Gemeinde.
$ 50, Die Regiſter uͤber fümmlliche wahlfäbige San

; einwohner muͤſſen zur beliebigen Col cht der Stim⸗
a menden, aufgelegt ſeyn .

$ 51. Jeder Stimmfaͤhige, der ſein StimmRecht ausüben
will , muß

verjon
erſcheinen . Abweſende , oder auf an⸗
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dere Weiſe Verbinderte werden zur Abſtimmung
durch Bevollmaͤchtigte niht zugelaſſenn

§ . 62 . Jeder Stimmende shat ſo viele Wahlmaͤnner in

Vorſchlag zu bringen , als der Diſtriet wozu er ge⸗

hoͤrt, zu ernennen hat . Wenn aber einer oder der

aandere der Stimmberechtigten auch nicht ſo viele

Perſonen vorſchlaͤgt , als der Diſtrikt ernennt , ſo

ſchadet dieß der Guͤltigkeit der Wahlhandlung nicht .

§. 53. Die Abſtimmung wird vollzogen , indem der

Stimmgeber in das zu eroͤffnende Regiſter die Na⸗
men der , in Vorſchlag gebrachten , Perſonen , mit

der erforderlichen Bezeichnung ihres Standes oder

Gewerbes , eintraͤgt , und ſeine Namensunterſchrift
beyfuͤgt . Wer nicht ſchreiben kann giebt ſeinen

Vorſchlag muͤndlich ab. Der Gerichtsſchreiber be⸗

ſorgt , in dieſem Fall , in Gegenwart des Stimmen⸗

den , den Eintrag in das Regiſter , und der Bors

cland und eine der Urkunds s, R unterzeichnen
-fatt es Votanten . UA K

In den Prototol wird perite, was Rötbiseao naa SEE

6. 56 . In AWabldiſtrikten, de Ba Wohlmänner
zu ernennen baben, fann die Einrichtung getroffen

werden , daß die Stimmenden ihren Vorſchlag auf
beſondere Wahlzettel zu Hauſe oder im Wahlzim⸗

mer aufzeichnen, denſelben unterſchreiben , und der

Wahlcommiſſionperſoͤnli ch übergeben. Wo dieß
8

geſchieht, haben die Stimmgeber nur ihren eigenen
Namen in das zu eroͤffnende Regi ſter einzutra⸗
gen . Jeder Namens⸗Eintrag erhaͤlt im Regiſter

die Ordnungszahl, und jeden uͤbergebenen Wahlzet⸗

tel bezeichnet der Commiſſionsvorſtand mit der nem⸗

~ Reben
Nummer , mwelhe der Namen des Botante

h m Regiſter erhalten hat , ug mit feinem



Wahlordnung
Te

naa

Vidit . Gin weitere Vidit fegt eine vercUntunbg,
perfonen bep . À

i Fuͤr Deran . die des Sipreibeng ea
ſind , beforgt der Gerichtsſchreiber den. Mameng z
Eintrag in das Regiſter, und nach der müundlichen

Abſtimmung der Votanten die Ausfertigung des
Wahlzettels , der ebenſo das Viditdes Vorſtandes

einer Urkundsperſonlethält . 1

Nach jeder Sitzung werden die,ahan derſel⸗
A uͤberreichten Wahlzettel zuſammengeheftet , und

an die beyden Ende des Bandes das Ortsſiegel
und das hnſigen einer E TAT Angi,

llegt . - =

5. 55. Streitigkeiten hber die Stünmfabigkeit Beri gum

Abſtimmen erſcheinenden , Perſonen “ entſcheidet die

Wahlcommiſſion durch Stimmenmehrheit, Die Ent⸗

ſcheidung iſt nur für den einzelnen Fall güͤltig, und

es ſteht dem Betheiligten frey , uͤberdie, in Zweifel
gezogenen , ſtaatsbürgerlichenRechte den Musfpruch

;

der ordentlichen w peka der

ibn
Pa oder aiy noch
Weiſe , fiich erlauben , vie infa der Abſüm⸗

menanzu beſchräßken,
o . nur im Allgemeinen anzugeben; die Abſtim⸗ 2

E

; menden , die da , wo mehrere Wahlmänner ernannt —

werden , weniger Perſonen vorſchlagen , als ernannt
werden ſollen , zu erinnern , ihren Vorſchlag zu

ergaͤnzen ; diejenigen aber, die etwa/ aus Verſehen,
mehr vorſchlagen , als der Diſtrict zu wählen be⸗

rechtigt iſt , anzuweiſen , ihren Vorſchlag die

feſtgeſetzte Zahl zu beſchraͤnken.

{
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Sie hat bey unvollſtändigen oder unrichtigen Bea

zeichnungen, welche uͤber die Perſon des Vorgeſchla⸗
genen einen Zweifel laſſen , den Stimmgeber ſogleich

zur Derbantonegia oder TE zu veran⸗ y

* Maſſen . Lo

6. 52 , Wer nach Ablauf des Wösinmungetermls die re⸗

lative Stimmenmehrheit erhalten hat , iſt Wahlmann .
Wo mehrere Wahlmänner ernannt werden , ſind

AIttes “ diejenigen , die unter allen uͤbrigen die meiſten
Stimmen zaͤhlen , und zwar eben ſo yiti , als der

SDiſtrikt zu waͤhlen hat .

akue BgBey eintretender Stimmengleichbeit entſcheidetdas

Loos, deſſen Ziehung die Wahlcommiſſion anardnet,
indem ſie die Betheiligten dazu einladet , und fuͤr

die etwa abweſenden , oder nicht erſcheinenden,r Bes

i vollmächtigte aufſtellt . Eine freywillige Abtretung
ii eines oder des

enega
Betheiligten wird nicht ange⸗

Inom men.

$ai Die Annahme : de Wahlamts kann von keinem

Staatsbürger , ohne hinlaͤngliche Urſache : als Krank⸗

heit , nothwendige Abweſenheit , verweigert werden

§. 59 . Wenn in der Zwiſchenzeit bis zur Abgeordneten
Wahle ein ernannter Wahlmann mit Tode abgeht , oder

i vom Wahlorte hinwegzieht, ſo ſteht es dem Diſtrikt

Hre 9 , eine neue Wahl vorzunehmen,„ in ſo ferne es

bis zur Vornahme der Abgeordneten⸗Wahl noch ge⸗

ſchehen kann . Dieſe letztere darf aber dadurchnicht
an

dufgehalten werden .
SEn

Sie Ergaͤnzung der Wahlmänner, die ibre Eigen⸗
ſchaft bis zum regelmaßigen Austritt des Abgeordne⸗

ten oder bis zu einer etwaigen Auflößung der Rama `

mern nach Art . 39 der VerfaſſungsUrkunde behalten ,

muß in dem Falle vorgenommen werden , wenn in

bder Zwiſchenzeit von der erſten Wahl des Abgeordne⸗

` ten , bis gu dem regelmaͤßigen Austrittstermine , eine

BA

í
ha
aiei
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a Waßtsrönuns R

neue AbgeordnetenWahl wegen Abgang des Ge⸗
waäͤhlten nothwendig wisd , und die Anzahl der noch

lebenden, und im Wahlbezirk noch wohnenden , Wahl⸗
maͤnner die Zahl 32 niht mehr erreicht .

§. 60 . Die Wahlévmmiſſt .ion hat dem Bezirksamt das Re⸗

ſultat der Wahl anzuzeigen , und zur oͤffentlichen Be⸗

i kanntmachung derſelben die ſtimmfaͤbigen Einwohner
~ Deg Diſtrikts einzuladen, denen auh auf . dem Raths

haus die Einſicht der Waßloerbandlungen, auf o3 langen , geſtattet werden muß .

N Die ernannten Mahlmaͤnner erhalten eine, von
T

ſaͤmmtlichen Mitgliedern der WahlCommiſſion unter⸗

ſchriebene , und mit dem Ortsſiegel verſehene,
uͤber ibre Ernennung zugeſtellt .

$ gisIn Staͤdten, welche in mehrere Wahldiſtrikte abge⸗
theilt ſind , muͤſſen die , in einem Diſtrikte gewaͤhl⸗
ten , Wahlmaͤnnerſogleich, und ehe zur Wahl in ei⸗

nem andern Quartier geſchritten wird , befannt gez
:macht, und ihre Namen in dem Sitzungszimmer der

Commiſſion angeſchlagen werden, damit die, von eis k
:

nem Diſtritt Ernannten , “niht noh einmal von ei⸗
`

nem der ſpäter aril enben Diſtrikte gewäͤhlt
weiten e E a A

S. 62. Die Wabiptotokoll. ino von iige MWitglie⸗
dern det Commiſſion 3 unterſchreiben, ebenſo die

Regiſter und die Zuſammenſtellungen der Wahlſtim⸗
men . Die Protokslle werden in der Gemeinds Regi⸗
ſtratur aufbewahrt , vie Abſtimmungszettel aber von

der Wahleommiſſion vertilgt.

B.
. mapi vir Abgeordheten in den Stävten

und Aemter n .e á x roe : ;
Kaza E HSRNGPE N ii

§. 63 : Der Te ernennt Gomari an tuig
der Wahl der Abgeordneten in den Staͤdten und
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T ahoen tng:
Aemtern . Die Uemter uͤberſenden denſelben, ſogleich

a
nah vollzogener Ernennung der Wahlmaͤnner in al⸗

- den zum Amtsbezirk gehoͤrigen Diſtrikten, ein Ver⸗

zeichniß der Ernaunten.

$. fk Säͤmmtliche Wablmänner eines jeden Aemterwahl⸗
cas póit wählen einen Abgeordneten; , ſaͤmmtlicheWahl⸗

männer einer jeden derjenigen Staͤdte, die beſondere

1
e palten, waͤhlen die im § . 35 feſtgeſetzteAn⸗

zahl von Abgeordneten , Fa: aug der Zahl der waͤhl⸗

baren Staatöbürger , miltelſt abfolnter Stimmen⸗
mehrbeir. T

=

Aee
Nad Art. y der Werfaſſungsurkunde iſt iue

ohne Rückſicht auf Wohnort , jeder Staatsbürger,
der

weder wirkliches Mitglied der erſten Kammer,
o nochbep. der Wahl der Grundherrlichen Win

wäaͤhlbar oder ſtimmfaͤhig iſt ;

a einer der drey chriſtlichen Genfefſtonen ongeböt,
Ay das Zoſte Lebensjahr zurückgelegt bat, und .

A Feoi mit einem Capital , von, 10,000, fl . i

ommaae ag , Rente von wenigſensan
S won inem Stamm⸗ oder Annot 2Beſitze, 0 der

m fire ſtändige 3Beſoldungoder iend von

PA auch iindieſenbeyden ee Fällen, wenig⸗
5 ſtens irgend eine directe Steuer . aus Eigenthum, d. i .

von Grundſtuͤcken, ſteuerbaren Gefaͤllen oderGebaͤu⸗
lichkeiten zahlt .

Landes ⸗. Standes⸗und Grundherrliche Bezirksbe⸗
amte , Pfarrer, Phyſiei und andere geiſtliche oder

weltliche Localdienerkoͤnnen als Abgeordnete nicht von

den Wahlbezirken gewaͤhlt werg wozu ie ?Amts;

Wut aier ae E
x



Wahlordnung . - aa

Wer an mehreren Orten in die Gåter 7, Haͤuſer⸗
und Gewerbſteuer⸗Kataſter eingetragen iſt , darf die

Capitalien, die er an - diefe verſchiedenen PEN ver⸗
ſteuert , zuſammenrechnen . i

Dem Gatten werden die Gaßttallen;die ſeine Frau
zu verſteuern hat , eingerechnet , aber nicht die Steu⸗

ercapitalien der beygebrachten
Tether Grau,die Wittwe mwar . :

; Dem Vater werden die Capitalin ſeiner minder⸗

jährigen Rinder, ohne Ruͤckſicht, wie lange , von der

Zeit der Wahl an , die Minderjaͤhrigkeit noch dauert,
eingerechnet,

Wer die Nutznießung eines Vermoͤgens traft ehe⸗
lichen Rechts oder kraft Teſtaments beſitzt , rechnet

die Steuerkapitalien dieſes Vermoͤgens ein .

Eingerechnet darf dem Eigenthümer ſonſt nicht
werden das Capital des Vermoͤgens , deſſen Beſitz

und Mütznießung kraft ehelichen Rechts)oder kraft
E

Teſtaments ſeinem Vater oder Mutter, ober reſp. ir⸗

sei einem Dritten zuſteht .
Als Gehalt werden die fignaturmågigen frin ;

ninti Bezuͤge , und zwar die Naturalien, nach
dem herrſchaftlichen Aufrechnungstaxe und die Woh⸗

nungen und Behynutzungsgutet nach dem herkömmli⸗
hen Anſchlag berechnet.

Zufallige Emolumente, Tantiemen ze . Werden-
nicht berückſichtigt , 3

;

Für die Kirchenpfründen werdendie Anſcklige an⸗
z genommen ,welche zum Swed der Beſteurung der Pfarr⸗

:
$

guͤter gemacht wordenſind. Die Kirchendiener ſind auch,
ohne Ruͤckſicht anf die Groͤße ihrer Pfründe , waͤhlbar,

wenn ſie von den , ihnen zur Nutzung uͤberlaſſenen ,
o Pfarrgütern , Gefaͤllen und Zehenten ein Capital

von wenigſtens 10,000 fl. wirklich verſtettern .
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S. 66 . Si zur leitung des Wahlgeſchäfts ernannte Lan⸗

a

desherrliche Commiſſaͤr hat ſaͤmmtliche Wahlmaͤnner
des Bezirks oder der waͤhlenden Stadt , mittelſt Re⸗

quiſition der Aemter , durch die Ortsvorgeſetzten zur

Abgeordneten - Wahl auf einen beſtimmten Tag , und

zwar wenigſtens 6 Tage fruͤher, als ſie vor w ge⸗

hen ſoll, ſchriftlich einzuladen .

In dem Einladungsſchreiben ſind die geſetzlichen

Eigenſchaften eines turs gus einander

zu ſetzen. :

Jeder Vorgeladene hat einen Inſinuationsſchein

uͤber die an ihn ergangene Einladung ſogleich bey

Empfang derſelben auszuſtellen .

Vornahme der Abge or dneten Bati

67 . Œ fann nur dann gur Wahl der Abgeordneten
geſchritten werden , wenn wenigſtens 2 der Wahlman⸗

ner , die der Bezirk nach den Beſtimmungen der §. §.

38 bis 41 zu ſtellen hat , gegenpártig,ffind .

§. 68 . Kein Wahlmann kann i
Stimme einem andern

uͤbertragen .

§. 69. Wenn auf den feſtgeſetzten WabltgTe a :
ſaͤmmtlicher Wahlmaͤnner des Bezirks ausbleiben , i

haben die Ausbleibenden, die nicht durch legale Hin⸗

derniſſe zu erſcheinen abgehalten waren , die Koſten

der Einberufung und Verſammlung zu tragen , und

es wird alsdann von dem landesberrlichen Commiſ⸗
` fár ein zweyter Wahltag angeordnet.

§. 70, Zur Vornahme der Wahl bildet ſich die WablCom⸗
miſſion , die aus dem landesherrlichen Commiſſaͤr ,
aus den drey älteſten Wahlmaͤnnern , und wenn

dieſe aus Gruͤnden dieſe Funktion aus ſchlagen, aus

den im Alter zunächſtfolgenden, und aus einem

t
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Amtsreviſor des Wablorts oder des Batóyiets be⸗

ſteht . Der Amtsreviſor fuͤhrt das Protokoll .
9. 71 . Der Landesherrliche Commiſſaͤr hat im Allgemeinen

die Eigenſchaften eines wuͤrdigenAbgeordneten noch⸗
mals auseinander zu ſetzen , darf ſich aber eben ſo

wenig , wie irgend ein anderes Mitglied der Wahl⸗
Commiſſion erlauben , durch Empfehlung oder Vor⸗

ſchlag , oder auf ſonſt irgend eine Weiſe auf das
Reſultat der Wahl einwirken zu wollen .

6. 72. Saͤmmtliche Wahlmaͤnner betheuern durch Hands ;

Geluͤbde : „ daß ſie nach ihrer eigenen Ueberzeugung
ihre Stimme ablegen wollen , wie ſie es fuͤr das

Beſte des Landes am dienlichſten erachten daß ſſie
in Bezug auf ihre Abſtimmung weder von irgend je⸗
mand eine Gabe oder irgend einen Vortheil erhalten

baben , oder je annehmen werden , noch auch , um

ſelbſt gewählt zu werden, einem Andern mgs ge⸗
geben , oder verſprochen haben, “ n

6. 773 . Es iſt den Wählern geſtattet , im oder

Theilweiſe nach Belieben abzutreten , um ſich vor der

Abſtimmung untereinander zu beſprechen . gos

. 24. Die WahlmaͤnnerderStädte , die mehrere Abgeord⸗
nete zu ernennen haben , wählen einen durch

be ſondere Wahl .

$; 75 . Die Wahl geſchieht durch abfotute Sonmenmitegeit
und mittelſt geheimer Stimmgebung .

§ 76 . Jeder , Wahlmann erhaͤlt hielu einen Wahlzettel miteinem Umſchlag.
Die Wahlzettel werdenvomlandesberrlichen Com⸗

miſſair , nach ver Zahl der Stimmengeber, mit einer

fortlaufenden Reihe von Nummern verſehen . Jeder

Wahlzettelerhaͤlt ſeine Nummer auf. der innern Seite ,
worauf die

Hetimmung geſchrehen wird .
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Der Umſchlag des Wahlzettels erbaͤlt die eigen⸗
!

haͤndige Tonine eon des Kipi ennet
Wahl⸗

manns .

S r Nachdem ſümmtliche Wuüßlmänner ibreti Vorſchlag
niedergeſchrieben haben, werden die , in Briefform

zuſammen gelegten , und im Umſchlag beſindlichen,

Wahlzettel geſammelt, und die aͤuſſern Aufſchriften
mit der Liſte der Stimmgeber verglichen.

In Gegenwart der Waͤhler werden die Zettel aus

den Umſchlägen herausgenommen, in einer Urne ge⸗

miſcht, und ſodann eroͤffnet. “ 3 }

Jaeder Wahlmann þat , unmittelbar vor Hinweg⸗

nahme des Umſchlags ſeines Wahlzettels , die , auf

eerſterm befindliche, Auſſchrift
zu re⸗

RUS cognosciren.
Der landesherrliche Eommiſſär liest die Vorſchlaͤge

mit den Nummern der Wahlzettel ab ; der Secretaͤr

traͤgt ſie in das Protokoll. Ein anderes Mitglied
y

der Commiſſion , das die abgeleſenen gekte
em⸗

pfaͤngt , fuͤhrt die Gegenliſte.
28: Wahlzettel , die unleſerlich geſchtiebenſind, oder

welche die Perſon der Vorgeſchlagenen nicht hin⸗

nglaäͤnglich bezeichnen , und zu denen ſich der Ausſteller

zur Berichtigung nicht bekennt , werden zwar als

Veorſchlag nicht beachtet, die Nummer des Ausſtel⸗

llers , bey Berechnung der abſoluten Stimmenmehr⸗
heit aber mitgezaͤhlt .

i 79: Wenn , bey der erſten Abſtimmung fúr die Stelle }

des Abgeordneten , auf einen der Vorgeſchlagenen
nicht wenigſtens eine Stimme wtiter , als die Haͤlfte

der Stimmen aller Anweſenden gefallen it , b wird

eine zweyte Wahi vorgenommen. a
A

§. 80 . Nur in dem Falle, daß nür zwey Perſonen vorge⸗

ſchlagen wurden , deren jede die Haͤlfte der Stimmen

aller anweſenden Toing erhielt , wird ſogleich
s ; E

" RU

i EN
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Entſcheidung durch das Loos e wobeynach
§. 17 verfahren wird. Morh

§. 81 . Bey einer zweyten inona : ian nur ’ zwiſchen
dendrey Vorgeſchlagenen , welche bey der erſten Ab⸗

ſtimmung die meiſten Stimmen erhalten: Paben. , ge⸗
k waͤhlt werden . Wenn außer ein⸗

welche die meiſten Stimmen zaͤhlen,
viel Stimmen, erhielten , ſo findet,die Wabl- unter

oder zweyen ,

ehvere gleich⸗

Allen ſtatt , welche nach dem erſten oder zweyten zu⸗

F nächſt die meiſten und reſp⸗gleigviet Stimmen er⸗

balten haben.
$- 82 . Wenn nach der zweyten Alſtimmung ninian feine

abfolute Mehrheit der Stimmen vorhanden iſt , oder

der im §. 80 vorhergeſehene Fall nicht eintritt , in

welchem auch hier das Loos entſcheidet , ſo wird zur

dritten Abſtimmung geſchritten Bey dieſer dritten

Abſtimmungwird nur imin AenievizenAwenBorge

die Ta EREEimi e ú
viel Stimmen zaͤhlen .

Bey dieſer Dritten,Wabi entſcheiderrelative Stim
menmehrheit, und bey Stimmengleichheit !das Loos ,

wobey nach der im §. 17 über die Grundherrnwahl
gegebenenBeſtimmung verfabren wird.

§. 83. Nach gezogener Stimmenmehrheitiſt noch in owe
ſenheit der Wahlmaͤnner das Protokoll zu ſchließen ,
und von fämmtlichen Commiſſions⸗Mitgliedern und

wenigſtens 10 andern Wahlmaͤnnern ebenſo , wie die

Zuſammenſtellung der Abſtimmungen zu unterſchrei⸗
ben , die Wahlzettel aber

¿i
vernichten , mit Ausnah⸗

Landſt . Verfaſſ . D

z
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a3 krolcommiſſtonzaͤlr Entſcheidung vorz

ay an e welche zur Wühl

r EE EEES

go Wahlord nng . S

me⸗beri etwa beanſtäͤndigten,die dem Prototell ange⸗

ſchloſſen werden .

s 8h; Deri landesherrliche urjis hat die erforderliche

Beſcheinigung über die geſetzlichen Eigenſchaften des

ernannten Abgeordneten zu erheben . Beſitzt der Ge⸗

waͤhlte die gefetzlichen Eigenſchaften nicht , o hat ihm

ian Commiſſaͤr dieß zu er oͤffnen und ſeine Erklaͤrung
nt pàr úber zu vernehmen . Wenn der ernannte Abgeordnete

den Mangel der Waͤhlbarkeit zugeſteht , ſo wie in dem

Falle , daß dieß zwar nicht geſchieht , der Commiſſaͤr

aber die Erkläͤrung deg Betheiligten , nach den klaren

Se Worten der Verfaffüngs “Ukunde, pT und

derſelbe Pa weiters F
und beyde Wahlhandlun Abi landes!

irf

Bia

Wenn die erhobenen etie a die

sri Wäßlbärteit des erwaͤhlten Abgeordneten genügend

aiig ſind , ſo wird das Wahlerokokoll fo Tere niit

a
ünmlichenBeplagen

ifi

s 85 Jede Werſemmlung
í
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